
14329. Abschnitt — Übertretungen 

Neunundzwanzigster Abschnitt

Übertretungen 

§ 860
(1) Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig D-Mark 

oder mit Haft wird bestraft:
1. (aufgehoben);
2. (gegenstandslos)
3. (aufgehoben);
4. wer ohne schriftlichen Auftrag einer Behörde Stem

pel, Siegel, Stiche, Platten oder andere Formen, 
welche zur Anfertigung von Metall- oder Papiergeld 
oder von solchen Papieren, welche nach § 149 dem 
Papiergelde gleichgeachtet werden oder von Stempel
papier, Stempelmarken, Stempelblanketten, Stempel
abdrücken, Post- oder Telegraphenwertzeichen, öffent
lichen Bescheinigungen oder Beglaubigungen dienen 
können, anfertigt oder an einen anderen als die Be
hörde verabfolgt;

5. wer ohne schriftlichen Auftrag einer Behörde den 
Abdruck der in Nr. 4 genannten Stempel, Siegel, 
Stiche, Platten oder Formen oder einen Druck von 
Formularen zu den daselbst bezeichne ten öffent
lichen Papieren, Beglaubigungen oder Bescheini
gungen unternimmt, oder Abdrücke an einen anderen 
als die Behörde verabfolgt;

6. wer Warenempfehlungskarten, Ankündigungen oder 
andere Drucksachen oder Abbildungen, welche in 
der Form oder Verzierung dem Papiergelde oder den 
dem Papiergelde nach § 149 gleichgeachteten Pa-
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